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Technische Informationen und Gebrauchshinweise   

 
Allgemeine Hinweise:  
 
LT 8 plus ist eine besonders ak-
tive Trockenreinzuchthefe vom 
Stamm Saccharomyces cerevi-
siae.  
 
Der speziell selektierte Stamm 
zeichnet sich durch hohe Gär-
leistungen auch bei niedrigen 
Temperaturen aus. LT 8 plus ge-
währt die vollständige Endvergä-
rung sowie die Ausprägung sor-
tentypischer Aroma- und Bukett-
stoffe. 
 
LT 8 plus ist besonders zur Ver-
gärung aller Obstsorten geeig-
net, die im Spätherbst bei niedri-
gen Temperaturen geerntet und 
eingemaischt werden. Darüber 
hinaus kann mit LT 8 plus im 
Kühlhaus gelagertes Obst direkt, 
ohne vorherige Erwärmung ver-
arbeitet werden. 
 
LT 8 plus hat eine Osmotoleranz 
von 110°Oe (26 %mas) und  
eine     Alkoholtoleranz     von    
17 %vol. 
 
Durch die hohe Gärgeschwin-
digkeit kann bei Maischetempe-
raturen über 20°C eine übermä-
ßige Maischeerwärmung eintre-
ten. Ist eine höhere Maischetem-
peratur vorauszusehen, sollte 
die Hefedosierung reduziert wer-
den. 

 Anwendungsbereiche: 
 
Geeignet zur vollständigen Ver-
gärung von kalten Maischen al-
ler Obstsorten unter Säure-
schutz (MS- oder PM-Säure) bei 
pH 3. LT 8 plus ermöglicht unse-
rer Erfahrung nach zudem die 
Erzeugung sehr fruchtiger Weiß- 
und Kernobstweine. 
 
Dosierung: 
 
15 – 25 g/hl Maische 
bei 8-15°C. 
5 – 15 g/hl Maische 
bei 15-20°C. 
 
Trockenhefe in ca. zehnfacher 
Menge Wasser mit einer Tempe-
ratur von 35°C anrühren und für 
höchstens 15 Minuten zur Re-
hydratisierung stehen lassen, 
dann diesen Hefeansatz sorgfäl-
tig der Maische beimengen. 
Ist eine längere Wartezeit unum-
gänglich, sollte dem Hefeansatz 
nach 10 Minuten etwa dasselbe 
Volumen Obstsaft oder Maische 
zugesetzt werden. 

 Gebindegrößen:  
 
100 g Dose (Nr. 5821) 
500 g Vakuum-
Verpackung 

(Nr. 5820) 

 
Lagerung: 
 
Kühl und trocken lagern! Ange-
brochene Packung umgehend 
verbrauchen! 
 
GMO-Status: 
 
LT 8 plus erfüllt die Anforderun-
gen der EU-Bio-Verordnungen 
Nr. 834/2007 und 889/2008, so 
dass sie für die Herstellung von 
„Bio“-Destillaten verwendet wer-
den darf. 
 
Alle Informationen in dieser Druckschrift 
entsprechen unseren derzeitigen Erfah-
rungen und Kenntnissen. 
Schliessmann Kellerei-Chemie garan-
tiert weder, dass die Produkte ohne vor-
heriges sorgfältiges Erproben, wie oben 
beschrieben, verwendet werden kön-
nen, noch, dass durch ihren Gebrauch 
nicht Patentrechte Dritter verletzt wer-
den. 

 


